
Vorschlag zur Neufassung der Satzung
(Kennzeichnungen: Streichung Ergänzung  )  

§ 1 – Name, Sitz und Zweck

[...]

3. Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des 
Verbandes ist die Förderung des Sportes und der sportlichen 
Jugendhilfe, insbesondere des Amateursportes Badminton. Der 
Verband ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Etwaige Gewinne dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen 
aus Mitteln des Verbandes. Es darf keine Person durch 
Verwaltungsaufgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. Alle Inhaber von Verbandsämtern sind 
grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Für Tätigkeiten im Dienst 
des Verbandes können nach Vorstandsbeschluss und 
Haushaltslage jedoch angemessene Entschädigungen 
gezahlt werden.
Bei Bedarf können Verbandsämter im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der 
Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt 
werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche 
Verbandstätigkeit trifft der Gesamtvorstand. Gleiches gilt 
für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. Der 
Gesamtvorstand  ist ermächtigt, Tätigkeiten für den 
Verband gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung 
oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend 
ist die Haushaltslage des Verbandes.
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